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Öffentliche Publikation 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

 
Wir bitten Sie, nachstehenden Text in der nächsten Ausgabe der Fricktaler Woche vom Donners-
tag, 31. Januar 2013 unter der Rubrik „Gemeinde Schwaderloch“ zu veröffentlichen: 
 
 
 
Ersatzwahl 1 Mitglied Finanzkommission, Amtsperiode  2010/2013; stille Wahl 
Nach unbenütztem Ablauf der Nachmeldefrist (§ 30a des Gesetzes über die politischen Rechte 
vom 10. März 1992) bis Dienstag, 29. Januar 2013, 12.00 Uhr, wird das nachfolgende aufgeführte 
Mitglied Finanzkommission als in stiller Wahl gewählt erklärt: 
 
- Probst Urs, 1963, von Laufenburg AG, Sennhof 366, 5326 Schwaderloch 
 
Gemeinderat und Gemeindeverwaltung gratulieren dem frisch gewählten Behördenmitglied ganz 
herzlich und wünschen ihm viel Geschick und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. 
 
Wahlbeschwerden können innert dreier Tage nach Eröffnung des Ergebnisses, d.h. bis Montag, 4. 
Februar 2013 beim Departement Volkswirtschaft und Inneres eingereicht werden. 
 
 
Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2014/20 17 
Die laufende Amtsperiode endet am 31.12.2013. Mitglieder von Behörden und Kommissionen, 
welche per Ende Amtsperiode demissionieren möchten, werden ersucht, dies bis Ende März 
2013 dem Gemeinderat mitzuteilen. Mit einer frühen Orientierung helfen Sie die rechtzeitige 
Suche nach neuen Behörden- und Kommissionsmitgliedern zu erleichtern. Die Erneuerungs-
wahlen für die Amtsperiode 2014/2017 werden am Sonntag, 22. September 2013 durchge-
führt. Gemäss § 30 a Abs. 2 GPR können Kommissionen und Behörden die mit Wahlvor-
schlag angemeldet werden ohne Urnengang in stiller Wahl gewählt werden, sofern nicht mehr 
Kandidaten zu wählen als Sitze zu vergeben sind. Für die Mitglieder Gemeinderat, Gemeinde- 
und Vizeammann findet im ersten Wahlgang zwingend ein Urnengang statt. 
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  Freundliche Grüsse 
 
  GEMEINDEKANZLEI SCHWADERLOCH 
  Der Gemeindeschreiber 
  Rolf Walker 


